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2. Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen zur
Ausführung des Gesetzes über den vaterländischen

Hilfsdienst. Vom 30. Januar 1917.

(As. II.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des Ge-
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. De-
zember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1333) mit Zustim-
mung des vom Reichstag gewählten Ausschusses fol-
gende Verordnung erlassen:

§ 1.

Wird das Beschäftigungsverhältnis eines Hilfs-
dienstpflichtigen durch den Arbeitgeber oder mit seiner
Zustimmung aufgelöst, so hat dieser dem Hilfsdienst-
pflichtigen hierüber eine Bescheinigung (Abkehr-
schein) auszustellen.

§ 2.

Erhebt ein Hilfsdienstpflichtiger, dem der Abkehr-
schein verweigert wird, nicht Beschwerde gemäß § 9
Abs. 2 des Gesetzes bei dem Ausschuß, so kann er von

diesem trotzdem eine schriftliche Auskunft darüber ver-
langen, ob der Betrieb seines bisherigen Arbeitgebers
oder die Organisation, bei welcher er bisher beschäf-
tigt war, eine der im §2 des Gesetzes bezeichneten
Stellen ist. Die Auskunft erteilt der Vorsitzende des
Ausschusses, sofern er nicht hiermit eine andere Stelle
betraut hat.

Ist die Auskunft erteilt, daß der Betrieb des
bisherigen Arbeitgebers oder die Organisation, bei
welcher der Hilfsdienstpflichtige zuletzt beschäftigt war,
eine der im § 2 des Gesetzes bezeichneten Stellen
nicht ist, so darf der Hilfsdienstpflichtige in Beschäf-
tigung genommen werden.
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Durch die Auskunft wird der Entscheidung nach
§ 4 Abs. 2 und § 6 des Gesetzes nicht vorgegriffen.

Abschrift der Auskunft ist dem bisherigen Ar-
beitgeber und der zuständigen Kriegsamtsstelle zu

übersenden. ß 3

Jeder Arbeitgeber, der sich weigert, den von dem
Hilfsdienstpflichtigen beantragten Abkehrschein (8 1)
auszustellen, ist verpflichtet, den Hilfedienstpflichtigen.
zu Arbeitsbedingungen, die mindestens nicht un-
günstiger als die bisherigen sind, weiterzubeschäf-
tigen.

84.
Der Hilfsdienstpflichtige, der von der Beschwerde

nach § 9 Abs.2 des Gesetzes Gebrauch macht, hat das
Beschäftigungsverhältnis bis zur Entscheidung über
seine Beschwerde fortzusetzen, es sei denn, daß ihm die
Fortsetzung nach den Umständen des Falles nicht zu-
gemutet werden kann. Hierüber entscheidet auf An-
ruf durch den Arbeitgeber oder Arbeitnehmer der
Vorsitzende des Ausschusses.

§ 5.

Aus dem Abkehrscheine müssen Name oder Firma
des Arbeitgebers oder der Organisation sowie Ort,
Straße und Hausnummer der Beschäftigungsstelle, wo
der Hilfsdienstpflichtige zuletzt tätig war, sowie die
Dauer der letzten Beschäftigung ersichtlich sein.

Der Abkehrschein muß auf einem besonderen, von
den Arbeitspapieren des Hilfsdienstpflichtigen ge-
trennten Blatte erteilt werden.

Bei Eingehung eines anderen Beschäftigungsver-
hältnisses hat der neue Arbeitgeber dem Hilfsdienst-
pflichtigen den Schein abzunehmen.
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Die Bestimmungen im Abs. 1 bis 3 gelten auch
für die Bescheinigungen nach § 9 Abs. 2 des Gesetzes.

§ 6.

Die Bescheinigungen nach § 9 des Gesetzes und
nach § 1 dieser Verordnung sind stempelfrei. Das

gleiche gilt für die nach § 2 dieser Verordnung erteil-
ten Auskünfte. 8

7.

Das Verfahren vor der Zentralstelle beim
Kriegsamt, vor den nach § 4 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 9
Abs. 2 des Gesetzes gebildeten Ausschüssen und vor
den Vorsitzenden dieser Ausschüsse ist gebühren= und

stempelfrei. "ê5

Auf die Verpflichtung zur Abgabe eines Zeug-
nisses oder Gutachtens finden im Verfahren vor den
Schlichtungsausschüssen die Vorschriften der Zivilpro-
zeßordnung entsprechende Anwendung.

89.
Der Vorsitzende der Zentralstelle oder eines

Ausschusses kann Zeugen oder Sachverständige, die
ohne genügende Entschuldigung sich nicht oder nicht
rechtzeitig einfinden oder die ihre Aussage unberech-
tigt verweigern, mit Geldstrafe bis zu einhundert
Mark bestrafen.

Ebenso kann er einen Beteiligten bestrafen, der

ohne genügende Entschuldigung sich nicht oder nicht
rechtzeitig zu einer mündlichen Verhandlung einfin-
det, zu welcher sein persönliches Erscheinen ange-
ordnet ist.

Auf Einspruch gegen die Festsetzung einer Strafe
nach Abs. 1, 2 entscheidet die Zentralstelle oder der
Ausschuß endgültig.
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8 10.

Die Zentralstelle und die Ausschüsse sind befugt,
die Amtsgerichte um die eidliche Vernehmung von
Jeugen und Sachverständigen zu ersuchen.

§ 11.

Ein Hilfsdienstpflichtiger, der nach Empfang der
besonderen schriftlichen Aufforderung (§ 7 Abs. 2
Satz 2 des Gesetzes) bei einer der im § 2 des Gesetzes
bezeichneten Stellen Beschäftigung erhält, hat hier-
von unverzüglich dem Ausschuß, von dem die Auffor-

erung ergangen ist, unter Angabe des Arbeitgebers
und der Art der Beschäftigung Mitteilung zu machen.
Die Richtigkeit dieser Angabe hat der Arbeitgeber
durch seine Unterschrift zu bestätigen.

Unterläßt der Hilfsdienstpflichtige die Mittei-
lung, so kann er vom Vorsitzenden des Ausschusses
mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark bestraft werden,
wenn er hierauf in dem Aufforderungsbescheide hin-

gewiesen ist.
Dem Aufforderungsbescheide ist ein zur Versen-

dung mit der Post geeigneter Vordruck beizufügen,
der die Mitteilung der nach Abs. 1 erforderlichen An-
gaben durch Ausfüllung ermöglicht.

8 12.

Auf die Beitreibung und die Verwendung der
nach 88 9 und 11 verhängten Geldstrafen findet die
Vorschrift des § 12 der Bekanntmachung, betreffend
Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über den
vaterländischen Hilfsdienst, vom 21. Dezember 1916
(Reichs-Gesetzbl. S. 1411) Anwendung.



138 Ausführungsbestimmungen.

§ 13.

Den Arbeitgebern und ihren Vertretern ist un-
tersagt, die Arbeiter oder die nach dem Versicherungs-
gesetze für Angestellte versicherungspflichtigen Ange-
stellten ihres Betriebs in der Ausübung des Wahl-
rechts bei den nach § 11 Abs. 2, 3 des Gesetzes vorzu-
nehmenden Wahlen zu den Arbeiterausschüssen oder
den Angestelltenausschüssen oder in der Übernahme
oder Ausübung der Tätigkeit als Mitglied eines sol-
chen Ausschusses zu beschränken oder sie wegen der

übernahme oder der Art der Ausübung zu benach-
teiligen.

Arbeitgeber oder ihre Vertreter, die dagegen ver-
stoßen, werden mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark oder mit Haft bestraft.

8 14.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Ver—
kündung in Kraft.

Berlin, den 30. Januar 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.

3. Anweisung über das Verfahren bei den auf Grund

des Hilfsdienstgesetzes gebildeten Ausschüssen. Vom
30. Januar 1917.

(Anw.)

Auf Grund des § 10 des Gesetzes über den vater-

ländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S. 1333) wird folgendes bestimmt:
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